
Gemeinde Herscheid
3/60-653-04 WeNi Herscheid, 21.01.2010

Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses der Gemeinde Herscheid werden zu
einer Sitzung eingeladen, die am

Montag, dem 15. Februar 2010,17.00 Uhr,
im Büraersaal des Rathauses Herscheid

stattfindet.

Der Vorsitzende:
gez. Jülich

Beglaubigt:

(Weber)

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzuna

Einwohnerfragestunde

2, Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin und seiner/ihrer Stellvertreter

3. Bericht über die Durchführung der gefassten Beschlüsse

Einführung und Verpflichtung eines sachkundigen Bürgers4

5 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
~ Überplanung des Busliniennetzes im südlichen Kreisgebiet 2

Vorstellung der Liniennetzüberplanung durch Vertreter der MVG

6. Bauleitplanung

a) Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 "Neuer

Weg"

b) Erlass einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 25 "Neuer Weg"

7 Haushaltsplanberatung für das Jahr 2010
Produktbereiche 009,010,012,013
Produktgruppen 006 003, 008 001, 008 003, 014 002 sowie Teilbereiche der
Produkte 001 009001 und 001010001

Bekanntgaben und Anfragen

8.

Einwohnerfragestunde9.



11. Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

DieEinwohner haben Gelegenheit, Anfragen an den Bürgermeister und den
Ausschussvorsitzenden zu richten. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der Gemeinde
beziehen. Jeder Fragesteller ist berechtigt, höchstens zwei Zusatzfragen zu stellen. Fragen im
unmittelbaren Zusammenhang mit einem noch zu behandelnden Tagesordnungspunkt sind

unzulässig.

2 Eine von der MVG vorgenommene Liniennetzüberplanung soll dieses Jahr (im Sommer)

umgesetzt werden und verfolgt auch die Ziele, der Einführung bedarfsgesteuerter
Bedienungsformen und Anpassungen im Schülerverkehr.
Die Neuplanung des Leistungsangebotes der MVG im Märkischen Kreis (Südbereich) soll in der
Sitzung von einem Vertreter der MVG vorgestellt werden.
(S. auch anliegenden Erläuterungsbericht der MVG)



Erläuterungsbericht der MVG

Zur Erhöhung der Fahrplanzuverlässigkeit werden außerdem die zentralen

Verknüpfungspunkte Plettenberg Grünestraße ZOB und Werdohl Bahnhof fahrplanseitig
und betrieblich als n Treffpunkthaltestellen" mit einheitlicher Systemzeit (Übergangszeit)

definiert, so dass Fahrgäste in bestimmten Zeitfenstern "sicher' zwischen einzelnen Linien

umsteigen können.

Die Neukonzeption beinhaltet auch eine weitere Differenzierung und Strukturierung des

Fahrplanangebotes verbunden mit der Einführung des Angebotssegmentes der
bedarfsorientierten AnruflinienFahrten (ALF, Fahrten nach telefonischer Vorbestellung mit
kleineren Fahrzeugen) auch im südlichen Märkischen Kreis nach den positiven
Erfahrungen mit dieser Angebotsform im Nordkreis seit 2000. In Herscheid ist die
Einführung von ALF im Rahmen der aktuellen Neukonzeption nicht beabsichtigt, da der im

Gemeindegebiet verkehrende Bürgerbus die Erschließung nachfrageschwacher
Siedlungsbereiche bereits übernimmt.

Alle erforderlichen Fahrten zur Schülerbeförderung werden in das neu konzipierte

Leistungsangebot übernommen und von den Stammlinien in entsprechende 200er Linien
überführt.

Netzübergreifende Maßnahmen

Die zukünftige Ausgestaltung des Leistungsangebotes erfolgt als eine für den Kunden

durchgehende Verbindung Lüdenscheid-Werdohl-Neuenrade (Linie 82 Lüdenscheid-
Werdohl, Weiterfahrt des selben Fahrzeugs unter eigener Liniennummer nach

Neuenrade) unter Beibehaltung der bestehenden, bewährten 8chnellBus-Achse

Lüdenscheid-Werdohl-Plettenberg (82).

Die Neukonzeption beinhaltet außerdem eine betriebliche Kombination (Ringverkehr)
der Linie 82 mit der Linie 54 (Lüdenscheid-Herscheid-Plettenberg), d.h.

Weiterfahrt von Wagen der Linie 54 aus lüdenscheid kommend als linie 82

ab Plettenberg Grünestraße ZOB über Plettenberg Bahnhof und Werdohl bis
Lüdenscheid Bahnhof

.

Weiterfahrt von Wagen der Linie 82 aus Lüdenscheid und Werdohl kommend
als Linie 54 ab Plettenberg Grünestraße lOB über Herscheid bis Lüdenscheid
Bahnhof.

.

Die bestehende morgendliche Taktlücke in der Hauptverkehrszeit (HVZ) auf der
Regionallinie 54 zwischen Plettenberg, Herscheid und Lüdenscheid wird geschlossen

(einheitlicher 30-Minuten- Takt), die innerörtliche Erschließung des Wohngebietes
Müggenbruch über die Linie 54 bleibt erhalten.

Fahrplanseitig erfolgt aufgrund der festgestellten Fahrgastnachfrage eine Brechung der

Regionalverbindung Lüdenscheid -Plettenberg am neu gestalteten Verknüpfungspunkt
lüdenscheid Bahnhof und in Plettenberg an der Grünestraße ZOB.



Gemeinde Herscheid
3/60611-00 We/Cr

Herscheid, 29.01.2010

Vorlaae
zur

öffentlichen Sitzuna des Planunas- und Bauausschusses
am 15.02.2010

Bauleitplanung
a) Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 "Neuer Weg
b) Erlass einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 25

"Neuer Weg"

Darstelluna des Sachverhaltes

In der letzten Zeit wurden vermehrt Anfragen zum Betrieb von Spiel hallen und ähnliche
Vergnügungsstätten in leerstehenden Geschäftsräumen im Ortskern gestellt. Aus städtebaulichen
Gründen sind Vergnügungsstätten im Ortskern jedoch nicht erstrebenswert.

Auch lag eine konkrete Anfrage für ein leerstehendes Ladenlokal im Bereich des Bebauungsplanes
Nr. 25 "Neuer Weg" vor.

Der betroffene Bereich ist im Bebauungsplan Nr. 25 "Neuer Weg" als Kerngebiet (MK-Gebiet)
festgesetzt. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind Vergnügungsstätten
zugelassen Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO können jedoch
bestimmte Arten von Nutzungen, die allgemein zulässig sind, ausgeschlossen werden, wenn
städtebauliche Gründe dies rechtfertigen.

Der Bebauungsplan Nr.25 "Neuer Weg" grenzt südlich an das Dorfzentrum und erstreckt sich bis zur L
561 ("Frankfurter Kreuz"). Das Bebauungsplangebiet ist vorwiegend gekennzeichnet durch ein- bis
zweigeschossige Wohnbebauung, ergänzt durch zentrumsnahe Einzelhandels-, Gewerbe- und
Dienstleistungsunternehmen sowie Dienstleistungsunternehmen. Prägender Bestandteil des
Plangebietes ist der Bereich "Am Alten Schulplatz", welcher als Teil des Herscheider Ortskerns zählt.

Bereits durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr 25 "Neuer Weg" vom 17.04.2003 wurden im
Bereich des Grundstückes Neuer Weg 8, festgesetzt als Kerngebiet (MK-Gebiet),
Vergnügungsstätten, Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke sowie Tankstellen ausgeschlossen.

In der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 "Neuer Weg" vom 12.05.2005 wurden im Bereich
"Am Alten Schulplatz" ebenfalls bestimmte Nutzungsarten aus städtebaulichen Gründen
ausgeschlossen. Unzulässig sind Vergnügungsstätten, Anlagen für kirchliche Zwecke,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen. Der Bereich "Am Alten Schulplatz" ist als Mischgebiet (MI-Gebiet)

festgesetzt.

Als Konsequenz der bisherigen Bebauungsplanänderungen, aus städtebaulichen Gründen und zur
Vermeidung einer sog. "Briefmarkenplanung" (Festsetzungen sind auf einzelne Grundstücke begrenzt)
sowie zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Störungen und schädlichen Einflüssen, schlägt die
Verwaltung vor, den Bebauungsplan Nr. 25 "Neuer Weg" in der Weise zu ändern, dass in den
Mischgebieten (MI-Gebiet) Vergnügungsstätten, Anlagen für kirchliche Zwecke, Gartenbaubetriebe
und Tankstellen unzulässig sind. In den Kerngebieten (MK-Gebiet) sollen Vergnügungsstätten,
Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke sowie Tankstellen ausgeschlossen werden.

Durch die vorgeschlagene Bebauungsplanänderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt.
Auf einen Umweltbericht kann daher verzichtet werden.

Der Umring der geplanten Bebauungsplanänderung ist dem beiliegenden Obersichtsplan zu
entnehmen.



Zur Sicherung der Planung bietet es sich an, eine Veränderungssperre für den räumlichen
Geltungsbereich der geplanten Bebauungsplanänderung zu erlassen

Auf die Befangenheitsvorschriften nach § 31 GO NRW wird hingewiesen

Die übrigen Bereiche des Ortskerns befinden sich im unbeplanten Innenbereich nach § 34 Abs. 1
BauGB. Vorhaben müssen sich in diesem Bereich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
Da bisher jedoch im Ortskern keine Vergnügungsstätten vorhanden sind, führt dies regelmäßig zur
Unzulässigkeit dieser Vorhaben. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes zum Ausschluss von
Vergnügungsstätten bietet sich für diesen Bereich daher nicht an

Beschlussvorschlag

Der Planungs- und Bauausschuss fasst folgende Beschlüsse

a) 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 "Neuer Weg" (Aufstellungsbeschluss)




























